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Jährlich 12 Nummern
md 12 Inseratenbulletins No. 2 Jahresabonnement Fr. 4.—

Unentgeltlich für Mitglieder

Schweizerischer Geometerverein.
Auszug aus dem Protokoll der Vorstandssitzung vom 27. und 28. Januar 1912

in Zürich.

1. Titelfrage. Veranlasst durch Eingaben von Sektionen und
anderweitige Stimmen aus Geometerkreisen wird der
Zentralvorstand beim eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement
dahin wirken, dass die 17er Kommission für die Geometerbildungs-
frage den Auftrag erhalte, für die Inhaber des eidgenössischen
Geometerpatentes einen für die deutsche und welsche Schweiz
einheitlichen Berufstitel vorzuschlagen. Diesbezügliche motivierte
Wünsche könnten in diesem Falle an die Kommission gerichtet,
werden. Bis zur definitiven Regelung wird der Zentralverein
den an der Zürcher Hauptversammlung angenommenen Untertitel

bestehen lassen. - ¦ :;_ ¦

2. Vertrag mit der Basler Lebens- und Unfallversicherungsgesellschaft.

Mit der genannten Gesellschaft wird auf erfolgte
Offerte ein Vertrag abgeschlossen, der den Mitgliedern des S. G.-V.

begünstigende Versicherungsbedingungen einräumt für eigene
oder Personalversicherung. Verpflichtungen aus diesem Vertrage
erwachsen weder für die Mitglieder noch für den Verein; die
nähern Bestimmungen werden den Mitgliedern (s. 2.) mitgeteilt
werden.

3. Statutenrevision. Den Sektionen ist ein Entwurf des

Vorstandes zugegangen ; auf den 24. März wird eine Delegierten-
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